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3. Rechtsgrundsätze und -prinzipien

34Auf der Ebene der Rechtsprinzipien gilt es, zwei Bereiche zu unterscheiden. Einerseits
die dem Europäischen und Deutschen Verwaltungsrecht gemeinsamen Prinzipien,
in Bezug auf die Unterschiede nur in Nuancen zu konstatieren sind. Die betrifft die
Prinzipien der Gesetzesbindung bzw. Gesetzmäßigkeit der Verwaltung (rule of law),
den Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit,
den Grundsatz der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes sowie den Grundsatz
der Selbstbindung der Verwaltung (als Ausdruck des Gleichheitssatzes).55

35Andererseits kennt und normiert das Europäische Verwaltungsrecht weitere Grund-
sätze, die dem deutschen Verwaltungsrecht in dieser Form jedenfalls auf den ersten
Blick nicht vertraut bzw. nicht ausgebildet sind.

36Zu erwähnen sind insoweit zunächst die Prinzipien guter Verwaltung nach Art. 298
I AEUV: die offene, effiziente und unabhängige europäische Verwaltung. Die Ver-
pflichtung zur Offenheit knüpft an den für alle Organ, Institutionen und sonstigen
Stellen der in Art. 1 II EUVund Art. 11 II und III EUV normierten Grundsatz an. Er
verlangt zwar für die Verwaltung keine Öffentlichkeit der Sitzungen (anders Art. 15 II
AEUV für Rat und Parlament), wohl aber den Zugang zu Dokumenten (Art. 15 III
AEUV) sowie die Pflicht zur Begründung, der sich auch aus Art. 41 II lit. c GRCh
EU ergibt. Als weitere verwaltungsspezifische Ausprägungen einer guten Verwaltungs-
praxis prägt das Prinzip der Offenheit die Kommunikation zwischen Bürger und Ver-
waltung, wobei die Anhörungspflicht (Art. 41 II lit. a GRCh EU) das rechtsstaatliche
Minimum markiert.56

37Keine anderweitige primärrechtliche Verankerung mit einem detaillierten Regelungs-
halt lässt sich für den zweiten Grundsatz der Effizienz finden. Dieses Gebot bezieht
sich auf einen als allgemeines Rechtsprinzip etablierten57 unbestimmten Rechtsbegriff,
der das Verhältnis zwischen den eingesetzten Mitteln (Ressourcen) zu dem erzielten
Erfolg (Nutzen, Outcome) beschreibt.58 Er spiegelt sich auch im haushaltsrechtlichen
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit wieder. An dieser Stelle ist auch die Brücke zum
deutschen Verwaltungsrecht59 zu schlagen, das in den Haushaltsordnungen das Ver-
waltungshandeln an diesen Grundsatz bindet (siehe exemplarisch § 7 BHO). Prakti-
sche Wirksamkeit entfaltet der Grundsatz vor allem durch die damit verbundene Ver-
pflichtung, die Wirtschaftlichkeit/Effizienz des eigenen Handelns zu prüfen sowie die
externe Rechnungshofkontrolle.

38Schließlich wird durch den Grundsatz derUnabhängigkeit positiv die Ausrichtung an
den Unionsinteressen sowie die Neutralität des amtlichen Handelns abgesichert. In-
soweit kann auch die allgemeine Verankerung in Art. 17 III UAbs. 3 EUV verwiesen

55 Dazu näher mit umfangreichen Nachweisen zur einschlägigen Rechtsprechung des EuGH v. Danwitz,
Europäisches Verwaltungsrecht, 1996, S. 346ff.; Terhechte, in: ders. (Hg.), Verwaltungsrecht der Euro-
päischen Union, 2011, § 7 Rn. 19ff.; GHN/Classen, Art. 197 AEUV Rn. 46ff.

56 Weiter entfaltet wird das Prinzip im dem nicht rechtsverbindlichen Musterkodex für gute Verwaltungs-
praxis des Europäischen Bürgerbeauftragten aus dem Jahr 2005.

57 Siegel, Entscheidungsfindung im Verwaltungsverbund, 2009, S. 271.
58 Röhl, DVBl. 2006, 1070.
59 S. auch unten § 59 Rn. 8f.
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werden. Im deutschen Verwaltungsrecht erfüllen die Regelungen zu denMitwirkungs-
verboten bzw. zur Befangenheit diese Funktion.60

4. Die Handlungsformen

39 Für das deutsche Verwaltungsrecht sind mit den Handlungsformen klare Aussagen
zur Hierarchie, zur Rechtsbindung, zum Verfahren sowie zum Rechtsschutz verbun-
den.61 Das gilt vor allem für den Verwaltungsakt als zentraler Handlungsform, aber
auch für Gesetz, Rechtsverordnung und Satzung.

40 Diese systematischen und rechtlichen Funktionen sind dem Europäischen Verwal-
tungsrecht und seinen Handlungsformen62 weitgehend fremd. So wie es bereits an
einer klaren und durchgängigen Normenhierarchie fehlt, können an eine Handlungs-
form – etwa die Verordnung – auch keine eindeutigen Zuordnungen zu Normenhie-
rarchie, zum Erlassverfahren und zum Rechtsschutz angeknüpft werden. Verordnung
und Richtlinie können zum Zweck der Gesetzgebung (Art. 289 AEUV), aber auch für
den Erlass von anderem Sekundär- und Tertiärrechtsakten genutzt werden. Es besteht
mithin keine zwingende Zuordnung der Handlungsform zur Normebene. Auch in
Bezug auf die Handlungsform des Beschlusses (früher Entscheidung) bestehen zahlrei-
che Möglichkeiten der Verwendung und damit verbundene Unsicherheiten bei der
Zuordnung.63 Daran wird deutlich, dass zwischen dem deutschen und dem europä-
ischen Verwaltungsrechtssystem erhebliche Unterschiede in Dogmatik und Systema-
tik bestehen, die vor allem Parallelisierungen in der Handhabung und Auslegung so-
wie sonstige Gleichsetzungen bei den Handlungenformen verbieten.

§ 15. Das Europäische Verwaltungskooperationsrecht
Schrifttum: s. die Nachweise zu § 13 und weiter: Frenz, Verwaltungskooperation mit der Union im Lichte
von Art. 197 AEUV und des Lissabon-Urteils, DÖV 2010, 66; Gärditz, Die Verwaltungsdimension des
Lissabon-Vertrags, DÖV 2010, 453; Ruffert, Von der Europäisierung des Verwaltungsrechts zum Europä-
ischen Verwaltungsverbund, DÖV 2007, 761; Schmidt-Aßmann, Deutsches und Europäisches Verwal-
tungsrecht, DVBl. 1993, 924; Schmidt-Aßmann, Verwaltungskooperation und Verwaltungskooperations-
recht in der Europäischen Gemeinschaft, EuR 1996, 270; Schmidt-Aßmann, Europäische Verwaltung
zwischen Kooperation und Hierarchie, FS-Steinberger, 2002, S. 1375; Schmidt-Aßmann/Schöndorf-Hau-
bold (Hg.), Der Europäische Verwaltungsverbund, 2005; Schmidt-Aßmann, Verfassungsprinzipien für den
Europäischen Verwaltungsverbund, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle (Hg.), Grundlagen
des Verwaltungsrechts, Band I, 2. Aufl. 2012, § 5; Sydow, Verwaltungskooperation in der EU, 2004;Weiß,
Der Europäische Verwaltungsverbund, 2010.

I. Bedeutung der Verwaltungskooperation in der Europäischen Union

1 Mit dem Verweis auf den Europäischen Verwaltungsverbund als konzeptionellem
Rahmen für das Verständnis und die systematische Erfassung des Europäischen Ver-
waltungsrechts ist implizit bereits die Aussage verbunden, dass der Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Akteuren der Europäischen Union, namentlich den Organen
und Verwaltungseinheiten der Europäischen Union einerseits sowie den Mitgliedstaa-
ten und ihren mit Verwaltungsaufgaben befassten Untergliederungen andererseits be-
sondere praktische und rechtliche Bedeutung zukommt (s. o. § 13 Rn. 20f.).

60 S. dazu unten § 59 Rn. 13ff.
61 Schmidt-Aßmann, Das Allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2004, S. 294ff.
62 Eingehende Analyse der Entwicklung bei Bogdandy/Bast/Arndt, ZaöRV 2002, 76ff.
63 Bogdandy/Bast/Arndt, ZaöRV 2002, 76, 94ff.
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2Primärrechtlich findet diese Bewertung seit dem Vertrag von Lissabon in Art. 197
AEUV ihren sichtbaren Ausdruck: „Die für das ordnungsgemäße Funktionieren der
Union entscheidende effektive Durchführung des Unionsrechts durch die Mitglied-
staaten ist als Frage von gemeinsamem Interesse anzusehen“. Das Primärrecht rea-
giert damit auf die besonderen Anforderungen, die bei der Durchführung des Unions-
rechts im Modell des in der Praxis dominierenden indirekten Vollzugs durch die
Mitgliedstaaten bestehen, die in vielen Fällen eine vertikale Kooperation verlangen,
um dem tripolaren Verhältnis Union-Staat-Bürger gerecht zu werden.1 Da in vielen
Fällen die Durchführung des Unionsrechts aber auch Beziehungen zwischen den Mit-
gliedstaaten betrifft – etwa bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, die Uni-
onsbürger bei der Ausübung der Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit in den
Aufnahmestaat mitbringen – besteht auch in Bezug auf die in diesen Fällen erforder-
liche horizontale Kooperation ein gemeinsames Interesse.

3Die ungewöhnliche Formulierung der Norm im ersten Absatz zielt nicht darauf ab,
konkrete Rechtsfolgen zu begründen, sondern den institutionell-kompetenziellen
Rahmen zu vermitteln und zu verdeutlichen. Das gemeinsame Interesse ist der Sach-
grund für die im Folgeabsatz eingeräumten Kompetenzen der Union. In der Sache
wird das wechselseitig wirkende Prinzip der Unionstreue2 aus Art. 4 III EUV konkre-
tisiert.3

4Verwaltungskooperation ist wie jede Form der Zusammenarbeit auf eine gemeinsame
Vertrauensgrundlage, einen gemeinsamen Rechtsrahmen, wirksame Kooperationsin-
strumente sowie Aufsichtsinstrumente angewiesen. Da sich das Primärrecht zu den In-
strumenten nicht verhält und dafür auch keinen allgemeinen Rahmen vorgibt, müssen
diese durch das Sekundärrecht bereitgestellt werden. Das hat zur Folge, dass es kei-
nen einheitlichen Rechtsrahmen gibt.

5Daran ändert auch Art. 197 II AEUV nichts, da diese Vorschrift ebenso wie die Er-
mächtigung in Art. 291 AEUV4 nur die Kompetenzgrundlage für entsprechende
Maßnahmen schafft.

II. Rechtsgrundsätze der Verwaltungskooperation

1. Vertrauensgrundsatz

6Der Vertrauensgrundsatz ist Ausfluss der Entscheidung der Mitgliedstaaten zur Zu-
sammenarbeit in der Europäischen Union, insbesondere zur Etablierung eines Bin-
nenmarktes sowie der Zusammenarbeit in weiteren Politikfeldern. Das grundsätzliche
gegenseitige Vertrauen auf in den Mitgliedstaaten getroffene Entscheidungen und er-
lassene Rechtsakte hat der EuGH deshalb vor allem in der Anwendung der Grundfrei-
heiten als Rechtsgrundsatz entwickelt.5

1 GHN/Classen, Art. 197 AEUV Rn. 3.
2 Bzw. Prinzip der loyalen Zusammenarbeit. Zu diesem näher GHN/von Bogdandy/Schill, Art. 4 EUV
Rn. 50ff.

3 GHN/Classen, Art. 197 AEUV Rn. 53.
4 Dazu näher Haselmann, Delegation und Durchführung gemäß Art. 290 und 291 AEUV, 2012,
S. 152ff.

5 Zur administrativen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten EuGH 104/75, Slg. 1976, 613 Rn. 27 – De
Pijper; 251/78, Slg. 1979, 3369 Rn. 23 – Denkavit; s. zu Waren und Dienstleistungen EuGH 272/80,
Slg. 1981, 3277 Rn. 14f. – Biologische Producten;188/84, Slg. 1986, 419 Rn. 16 – Kom./Frankreich;
C-293/94, Slg. 1996, I-3159 Rn. 12 – Brandsma; zu personenbezogenen Überprüfungen bei Ausbil-
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7 Die normative Postulierung des Vertrauensgrundsatzes durch die Rechtsprechung und
das darauf aufbauende Sekundärrecht etwa im Bereich der Anerkennungspflichten bei
Führerscheinen6 und zu beruflichen Qualifikationen stößt in der Praxis aber an seine
Grenzen, wenn die Grundlagen für das Vertrauens erschüttert werden und den
Mitgliedstaaten keine Instrumente zu seiner Hinterfragung im Einzelfall zur Verfü-
gung gestellt werden. Leichtfertig und unter Missachtung unionsrechtlicher Vorgaben
ausgestellte Urkunden zur beruflichen Qualifikation und vor allem die Nichtanwen-
dung von Unionsrecht durch Mitgliedstaaten (im Fall des Asylrechts durch Griechen-
land)7 untergraben dieses Vertrauen und zwar nicht nur in den direkt betroffenen
Rechtsgebieten, sondern auch flächendeckend und systematisch, wenn die Zahl der
Problemfälle zunimmt. Schmidt-Aßmann weist deshalb zu Recht darauf hin, dass ne-
ben vergleichbaren Rechtsregeln vor allem eine verlässliche und vergleichbaren Quali-
tätsstandards verpflichtete Verwaltungspraxis unverzichtbare Grundlage für die gegen-
seitige Anerkennung ist.8 Erforderlich sind deshalb sekundärrechtliche Vorbehalte, die
den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnen, die Pflicht zur Anerkennung im Einzel-
fall bei Vorliegen entsprechender Anhaltspunkte zu hinterfragen bzw. die Anerken-
nung zu verweigern.9

2. Wettbewerbsmodell

8 Im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit kann sich aber auch der Wettbewerbs-
gedanke auswirken, der auf der Ebene der Normsetzung alsWettbewerb der Rechts-
ordnungen etabliert ist10 und bei der Verwaltungskooperation in Bezug auf die
Vollzugsmodalitäten relevant werden kann.11 Geringere Anforderungen und Kontroll-
dichten können sich vor diesem Hintergrund als Standortvorteil erweisen bzw. gezielt
genutzt werden. Eine solche Verhaltensstrategie widerspricht jedoch dem Integrations-
konzept, weil dadurch der gemeinsame Rechtsrahmen, auf dessen Grundlage der
Wettbewerb im Binnenmarkt stattfinden soll und damit die Fairness untergaben wer-
den.

3. Aufsichts- und Weisungsrechte

9 Im Interesse der rechtsstaatlichen und demokratischen Verantwortungsklarheit12

setzt die arbeitsteilige Produktion von rechtsverbindlichen Entscheidungen auch den
Gesamtprozess erfassende Aufsichts- undWeisungsrechte voraus. Dazu fehlt es im Pri-

dungen EuGH C-340/89, Slg. 1991, I-2357 Rn. 16 – Vlassopoulou; C-285/01, Slg. 2003, I-8219
Rn. 112 – Burbaud; zur Kontrolle von Berufspflichten EuGH verb. Rs. 110 u. 111/78, Slg. 1979, 35
Rn. 30 – van Wesemael; 279/80, Slg. 1981, 3305 Rn. 20 –Webb.

6 Saurer, Jura 2009, 260ff.
7 BVerfG-K., NVwZ 2009, 1281; zur Thematik im Überblick Bergmann, ZAR 2015, 81ff.
8 Schmidt-Aßmann, in: Axer/Grzeszick/Kahl/Mager/Reimer (Hg.), Das Europäische Verwaltungsrecht in
der Konsolidisierungsphase, Die Verwaltung, Beiheft 10, 2010, 263, 271.

9 Schmidt-Aßmann, in: Axer/Grzeszick/Kahl/Mager/Reimer (Hg.), Das Europäische Verwaltungsrecht in
der Konsolidisierungsphase, Die Verwaltung, Beiheft 10, 2010, 263, 272. Daran fehlt es z. B. in der
Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG in den Fällen, in denen die eine Ausbildung vermittelnden
Hochschulen nicht den erforderlichen Qualitätsstandards entsprechen. Die Richtlinie ermöglicht nur
die Kontrolle der Echtheit der Urkunden.

10 Dazu Asemissen, Berufsanerkennung und Dienstleistungen im europäischen Binnenmarkt, 2014,
S. 87ff.

11 Darauf weist GHN/Classen, Art. 197 AEUV Rn. 4, zu Recht hin.
12 Dazu BVerfGE 119, 331, 366.
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märrecht an tragfähigen Vorgaben und auch das Sekundärrecht ist insoweit und in Be-
zug auf den Rechtsschutz in einigen Bereichen defizitär.13

4. Unterstützungsmaßnahmen nach Art. 197 II AEUV

10Eine besondere Handlungsform, die aus dem deutschen Recht am ehesten den im Recht
der Kommunalaufsicht verankerten Unterstützungsaufgabe der Aufsichtsbehörden ver-
gleichbar ist14, stellen die Art. 6 EUV konkretisierenden Unterstützungsmaßnahmen
dar, die Art. 197 II AEUV regelt.15 Sie wirken sich ausweislich der klarstellenden Rege-
lung in Absatz 3 nicht auf die Zuständigkeitsordnung aus, sondern sind „Angebote“ an
die für die Durchführung des Unionsrechts zuständigenMitgliedstaaten.16

11Die unterstützenden Maßnahmen bestehen vor allem im Austausch von Informatio-
nen und Beamten sowie der Etablierung von Netzwerken (Programmen)17, in deren
Rahmen der Erfahrungsaustausch zwischen den beteiligten Fachverwaltungen ermög-
licht wird.18

III. Erscheinungsformen der Verwaltungskooperation

1. Vertikale und horizontale Verwaltungskooperation

12Die Verwaltungskooperation im Europäischen Verwaltungsverbund ist derart vielfäl-
tig, dass eine strenge Untergliederung in einzelne Rechtsformen nicht sinnvoll mög-
lich ist.19 Deshalb wird im Schrifttum die offenere Ordnungsform der Typologie ge-
wählt20, bei der bestimmte Merkmale der Kooperation hervorgehoben werden, ohne
dass in allen Details eine Übereinstimmung vorliegen muss. Zudem kann eine Er-
scheinungsform mehreren Typen zugeordnet werden, da diese sich nicht gegenseitig
ausschließen sondern ergänzen und überlappen.

13Grundlegend ist die Unterscheidung zwischen der Verwaltungszusammenarbeit von
Kommission und Mitgliedstaaten (etwa bei der Notifizierung im Beihilfenrecht) einer-
seits und der Zusammenarbeit zwischen denMitgliedstaaten (etwa im Bereich der Aner-
kennung von Berufsqualifikationen und der Berufsaufsicht). Man spricht hier kurz von
vertikaler und horizontaler Kooperation,wobei beide Formen sich nicht ausschließen,
sondern auch Fälle der Zusammenarbeit von Stellen der EU und mehrerer Mitgliedstaa-
ten zum Alltag des Verwaltungsverbundes gehören.21 Innerhalb der vertikalen Koopera-
tion kann auf eine Skala wiederum zwischen zwei Grundformen unterschiedenwerden22,

13 S. Augsberg, in: Terhechte (Hg.), Verwaltungsrecht der Europäischen Union, 2011, § 6 Rn. 77ff.
14 Danach hat die Kommunalaufsicht „die Entschlusskraft und Verantwortungsbereitschaft der Kommu-

nen zu fördern sowie Erfahrungen bei der Lösung kommunaler Aufgaben zu vermitteln“ – so exempla-
risch § 143 I 2 KVG LSA.

15 Wichtig ist die Regelung, um die Finanzierung der Maßnahmen durch die Union sicherzustellen; vgl.
GHN/Classen, Art. 197 AEUV Rn. 82.

16 Eine entsprechende Praxis gab es bislang schon. GHN/Classen, Art. 197 AEUV Rn. 84.
17 Exemplarisch zum MigrationsnetzwerkWeiß, Der Europäische Verwaltungsverbund, 2010, S. 106ff.
18 Zu Einzelheiten der Netzwerke unten Rn. 17.
19 Verwaltungsverbund ist deshalb terminologisch ein Kollektivsingular, der für eine Vielzahl unterschied-

liche Verbundformen steht.
20 Z. B. bei Kahl, in: Holoubek/Lang (Hg.), Verfahren der Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden in

Europa, 2012, 15, 23ff.
21 Schmidt-Aßmann, in: GVwR I, § 5 Rn. 39.
22 S. auchWeiß, Der Europäische Verwaltungsverbund, 2010, S. 36, 70; Kahl, in: Holoubek/Lang (Hg.),

Verfahren der Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden in Europa, 2012, S. 15, 22.
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bei denen einerseits die Mitgliedstaaten an den zentralen Entscheidungszuständigkeiten
der Union beteiligt werden (dazu sogleich Rn. 14f.) und andererseits Stellen der Union
an dezentralen mitgliedstaatlichen Entscheidungen beteiligt werden, etwa im Rahmen
vonmehrstufigen Verwaltungsverfahren.

2. Verwaltungskooperation in Agenturen und Netzwerken

14 Besonders gelagert ist die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und
den mitgliedstaatlichen Fachverwaltungen in den Europäischen Agenturen und Netz-
werken, bei der die mit.

15 Exemplarisch kann auf Art. 65 I der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 vom 31.März
200423 zur Europäischen Arzneimittelagentur verwiesen werden. Danach setzt sich
der Verwaltungsrat aus einem Vertreter jedes Mitgliedstaats, zwei Vertretern der Kom-
mission und zwei Vertretern des Europäischen Parlaments zusammen. Außerdem wer-
den zwei Vertreter von Patientenorganisationen, ein Vertreter von Ärzteorganisationen
und ein Vertreter von Tierärzteorganisationen vom Rat im Benehmen mit dem Euro-
päischen Parlament anhand einer Liste ernannt, die von der Kommission erstellt wird
und die eine deutlich höhere Zahl von Bewerbern enthält, als Mitglieder zu ernennen
sind. Die von der Kommission erstellte Liste wird dem Europäischen Parlament ge-
meinsam mit der entsprechenden Dokumentation übermittelt. So rasch wie möglich
und innerhalb von drei Monaten nach der Mitteilung kann das Europäische Parla-
ment seine Positionen dem Rat zur Prüfung vorlegen, der sodann den Verwaltungsrat
ernennt. Die Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgt so, dass die
höchste fachliche Qualifikation, ein breites Spektrum an einschlägigem Fachwissen
und die größtmögliche geografische Streuung in der Europäischen Union gewährleis-
tet sind. Daran wird deutlich, dass in einem sehr umfassenden Sinne der Sachverstand
der nationalen Fachverwaltungen und der Fachorganisationen in die Entscheidungs-
findungsprozesse der Agentur einbezogen werden. Fraglich bleibt dabei, welches Ge-
wicht den einzelnen Akteuren dabei in der Praxis zukommt. Die Verantwortungsklar-
heit wird jedenfalls durch derartige Organstrukturen nicht gefördert.

16 Ähnliche Strukturen weisen die Leitungsorgane der Agenturen zur Verwaltung von
Programmen sowie die zur Unterstützung des Vollzugs des Unionsrechts im Sinne des
Art. 197 II AEUV gebildeten Netzwerke auf.24 Auch dort arbeiten die Vertreter der
mitgliedstaatlichen Fachverwaltungen eng mit Vertretern der Kommission und sonsti-
gen Experten zusammen.

3. Vollzugsverbund

17 Unterscheidet man nach dem Gegenstand der Kooperation, so an erster Stelle der
Vollzugsverbund genannt werden, der sich auf kooperative Formen von Handlungen
bezieht, die sich im Außenverhältnis auswirken, also Verwaltungsakte und sonstige
mehr oder weniger rechtsförmliche Maßnahmen. Es geht also einerseits um die vielfäl-
tigen Formen der Rechts- und Amtshilfe, die inzwischen in §§ 9a ff. VwVfG geregelt
sind, aber auch um die Entscheidung von Agenturen, an denen die Mitgliedstaaten
beteiligt sind. Schließlich sind besondere Verfahren wie die der Erteilung von Schen-

23 ABl. EU Nr. L 136 vom 30.4.2004, S. 1.
24 Zu den Netzwerken näher Kahl, in: Holoubek/Lang (Hg.), Verfahren der Zusammenarbeit von Ver-

waltungsbehörden in Europa, 2012, S. 15, 29ff.
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gen-Visa nach Art. 22 Visakodex25 zu erwähnen, bei denen ein Mitgliedstaat die Be-
hörden anderer Mitgliedstaaten zu beteiligen hat und die zum Erlass eines transnatio-
nalen Verwaltungsaktes führen.

18Bezieht sich der kooperative Vollzug auf die besonders strukturierten Bereiche des Re-
gulierungs- oder Planungsrechts, die besonders intensiv durch unionsrechtliche Vorga-
ben vorgeprägt sind, so spricht man auch von einen Regulierungs- bzw. Planungs-
verbund.26

4. Lenkungsverbund

19Steht nicht die in der Regel auf den Einzelfall bezogene Maßnahme, sondern die dem
Interessenausgleich und der Vollzugsvereinheitlichung dienende gesetzkonkretisie-
rende kooperative Steuerung des Verwaltungshandelns im Vordergrund der Zu-
sammenarbeit, so kann von einem Lenkungsverbund gesprochen werden.27 Das wich-
tigste Instrument in diesem Bereich sind die von der Kommission veröffentlichten
Leitlinien und Empfehlungen sowie die Beschlussfassungen im Ausschusswesen.28 Im
Vordergrund steht dabei die Vermittlung von Informationen über best practices sowie
die Orientierung zu den Rechtsauffassungen der Kommission, um förmliche Auf-
sichtsmaßnahmen zu vermeiden.

5. Aufsichtsverbund

20Die dezentrale Durchführung des Unionsrechts stellt besonders hohe Anforderungen
an die einheitliche und wirksame Durchführung. Diese kann durch Maßnahmen des
Lenkungsverbundes neben der direkten normativen Steuerung abgesichert werden. Es
sind aber auch zahlreiche Maßnahmen der begleitenden und nachfolgenden Kontrolle
erforderlich, die beim Zusammenwirken von verschiedenen Stellen zum Phänomen
des Aufsichtsverbundes führen.29 Im Bereich der gerichtlichen Kontrolle wird die Ver-
bundarchitektur im Vorabentscheidungsverfahren des Art. 267 AEUV besonders
deutlich, die ein Zusammenwirken der mitgliedstaatlichen Gerichte mit dem EuGH
nutzt, um Kontrollmaßnahmen wirksam und einheitlich durchzuführen. Weitere
Kontrollbefugnisse stehen neben der Kommission dem Europäischen Parlament
(Art. 14 I 2 EUV), dem Europäischen Rechnungshof (Art. 285 AEUV) und dem Eu-
ropäischen Bürgerbeauftragten (Art. 228 AEUV) zu. Spezifische Instrumente der Ver-
waltung sind zudem die Inspektionen.30

25 Verordnung (EG) Nr. 810/2009, ABl. EU Nr. L 243, (zuletzt 2013 geändert, ABl. EU Nr. L 182).
26 Kahl, in: Holoubek/Lang (Hg.), Verfahren der Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden in Europa,

2012, S. 15, 27ff. Vertiefend zum Planungsverbund Gärditz, Europäisches Planungsrecht, 2009; Sy-
dow, DÖV 2003, 605, 612f.

27 Kahl, in: Holoubek/Lang (Hg.), Verfahren der Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden in Europa,
2012, S. 15, 25.

28 Eeckhoff, Die Verbundaufsicht: gemeinschaftsrechtliche Aufsichtsverfahren und -mechanismen außer-
halb des Vertragsverletzungsverfahrens, 2006. S. auch Weiß, Der Europäische Verwaltungsverbund,
2010, S. 74ff.;Möllers, EuR 2002, 483, 506f.; Groß,DÖV 2004, 20ff.

29 Kahl, in: Holoubek/Lang (Hg.), Verfahren der Zusammenarbeit von Verwaltungsbehörden in Europa,
2012, 15, 25f.

30 David, Inspektionen im Europäischen Verwaltungsrecht, 2003.
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6. Informationsverbund

21 Integriert ist in allen Erscheinungsformen des Europäischen Verwaltungsverbundes
ein Informationsverbund, weil die Sammlung und Übermittlung der erforderlichen
Informationen die Grundlage für die kooperative Wissensgenerierung und Ent-
scheidung ist. Dabei ist zu beachten, dass die vollständige und zeitnahe sowie zuverläs-
sige Bereitstellung von Wissen eine zentrale Bedingung von Qualität und natürlich
auch Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns ist. Der Informationsverbund ist zu-
gleich dem Geheimnis- und Datenschutz verpflichtet, der heute das Informations-
verwaltungsrecht31 begleitet du strukturiert.

IV. Instrumente der Verwaltungskooperation

1. Beteiligungsrechte und -pflichten

22 Das allgemeinste Instrument der Verwaltungskooperation ist naturgemäß die Beteili-
gung, da sie das Wesen von Kooperation zum Ausdruck bringt. Normativ wird Koope-
ration deshalb in den meisten Bereichen durch die Anordnung von Beteiligungs-
pflichten anderer Stellen etabliert. Dabei kann zwischen den verschiedenen Graden
der Beteiligungsintensität unterschieden werden, die von einer rein informatori-
schen Einbeziehung (Anhörung/Stellungnahme) bis zu einer Beteiligung in Gestalt
eines Mitentscheidungsrechts (Einvernehmen/Zustimmung) reicht. Auch durch die
Einbeziehung von Vertretern der Mitgliedstaaten oder der Fachverbände in die Or-
gane von Agenturen (s. o. Rn. 14) wird ein solches Beteiligungsmodell verwirklicht.

2. Informationsrechte und -pflichten

23 Ebenso grundlegend sind für den Verwaltungsverbund die an zahlreichen Stellen nor-
mierten Pflichten, bestimmte Informationen an andere Stellen weiterzuleiten bzw. das
Recht vor allem von aufsichtsführenden Stellen, sich bestimmte Informationen zu be-
schaffen. Informationsflüsse werden zu einem zentralen Steuerungsmedium des Ver-
waltungsverbundes.

24 Mit der Bereitstellung und Abfrage von Informationen sind Sorgfalts- und Schutz-
pflichten verbunden, die der Qualitätssicherung sowie dem Geheimnis- und Daten-
schutz dienen.

3. Amts- und Rechtshilfe

25 Rechtsförmlich am stärksten einheitlich ausgestaltet sind die Verfahren der Amts- und
Rechtshilfe, die den klassischen Kernbereich der nationalen und transnationalen Ver-
waltungskooperation markieren. Durch die §§ 8a bis 8f VwVfG finden sich dazu
auch allgemeine Regelungen im deutschen Recht, die den unionsrechtlichen Vorgaben
entsprechen (dazu näher Band II, § 83 Rn. 131ff.).32

4. Verwaltungsvereinbarungen

26 Die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Stellen der Verwaltung kann in den Einzel-
heiten auch durch den Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen gesteuert werden.

31 Kloepfer, Informationsrecht, 2002.
32 Schliesky, Die Europäisierung der Amtshilfe, 2008; Schmitz/Prell, NVwZ 2009, 1121ff.; Schliesky/

Schulz, DVBl. 2010, 601ff.; Wettner, in: Schmidt-Aßmann/Schöndorf-Haubold (Hg.), Der Europä-
ische Verwaltungsverbund, 2005, S. 181ff.


